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„SBartet nur ab 3bt werbet bann fd)on
fehen, rote es bas Sräulein non Stiebberg gut
mit (£ud) meiit."

Slber Sans fefeien feinesroegs überzeugt; er

machte fiefe Daran, ein ©artenbeei umäugraben.

Seftig ftad) er iti bie mürbe (Erbe unb pfiff ein

Säblein aus einem ©affenhauer nor fid) bin.
Schliefelid) |ab er bem Sefud) Doch mit einer

geroiffen Spannung entgegen, ©r fefeaute im
©eifte bas Sräulein Stiebberg, einmal als holbe
93tärcfeenprin3effin, roie fie eintrete, ftrahlenb im

jugenblidjer Schönheit, angetan mit lichtem ©e=

roanbe, roie fie bei guter i'aunc ein roenig fcfeädern,

bann roieber bem Slid entfdjroinDen roerbe. Ober
roieberum fdjraebte ihm bas Silb einer .Königin
cor, einer geftrengen Serrin, bie forfd)enbe, oer»

nid)tenbe Slide nach bem mit allerlei Sltalel Se»

labenen fd>Ieubern roerbe. ©r roappnete fid) fcfeon

gegen Sorrourf unb Sftahnung: „So bat ©ine

gut reben, bie immer belam, roas fie brauchte
uno roollte, bie nie einen oernünftigen ©rurtb
roufjte, bie jebrenbe ©eroalt Des Steines, Der un»

gefüllten Segebrlicfeleit 3" fpüren."
©ine Stage nahm ihn 30m ooraus befonbers

in Sefchlag: „SBarum nimmt fieb biefes Fräulein
bie Stühe, uns auf3U|ud)en, fid) um unfereinen 3U

belümmern Sie roirb angeftellt, bejablt fein

bafür... Sötte es bod) nicht nötig, roenn fie fo

reid; unb oornebm ift... alfo ift es nur eine ©rille
pou ihr... 2Bunberlid)feit, roie man's an Herren»
leuten geroobnt ift."

(Sdjlufe folgt in nächfter Summer.)

Steuemrfjältniffe ab Hrfacfyen bes

33cmernfcriegeô oon 1653.
S9enu&te §ouptqucKe: §an§ S3ögli: ®er Bernifdje S3auern!rieg in ben

QaEjren 1641 unb 1653.

Son 21. Sf anlbaufer.
Oer fd}roei3erifdje Sauemlrieg oon 1653 ftellt eine

fonferoatioe Steoolution bar, inbem er leine anbern 3iele
fennt als bie SBieberberftellung früherer 3uftänbe, oDer
negatio gejagt: Aufhebung oon m if] lieb ig en Steuerungen,
bie bas roirtfchaftlicbe fielen ber Sauerofchaft ferner be=

brüdten. Oie Staatsentroidlung beroegte fieb oon ber
Oemolratie roeg einer immer ftärler ausgeprägten SIrifto»
fratie entgegen. Slber fie roar nod) im Slufe, bas Softem
erft im ©ntftehen, nicht mit allen feinen Solgen ausgebilbet.
©s tonnte barum leine Siebe fein oon einer reoolutionären
Sartei, bie bem banlrotten Staatsfoftem gegenüber ilritil
unb Serurteilung übte unb ihre iträfte für eine neue Staats»
unb ©efellfcfeaftstbeorie einfefete. ©s lönnte Daher nichts
Serfehlteres geben, als bie heutigen Sauernerhebungen in
Stufelanb ober bie idämpfe Des fran3öfifd)en fianbooltes oor
hunbert Saferen mit berjenigen oon 1653 auf eine unb bie»

felbe fiinie 3U feigen. Oenn biefe fleht gegen jebe Steuerung,
jene rootlen rabilalen Sortfehritt. SBenn Stanlreid) unb
Stufelanb als abgelebte Staaten 3ufammenbrachen oor bem
Sturm ber Staffen, fo roiberftanben bie eben erft erftarten»
Den Slriftolratenfofteme in ber S<hroei3 Damals erfolgreich
Den Sauern unb brachten eine anberthalbhunbertjährige
Sriebfeofruhe über Das fianb. So grunDoerfdjiebett oer»

laufen Steoolutionen, Die fich am Slnfangsftabium eines

de Stoutz, Gent f: Bewunderung.

—
neuen Staatsfoftems gegen beffen Oafein erheben, gegen»
über jenen, bie Das Softem in feinem überreifen Sllter 3U
ftürjen beftimmt finb. Oiefe Üatfacfee ift eine Staturnotroen»
bigfeit. Oas ©elingen ber „fonferoatioen Steoolution" Da»

gegen roäre eine Sinuroibrigteit.
„Snroiefern rourben bie Damaligen Steueroerhältniffe

3U llrfacfeen Der Steoolution?"
Oie obrigleitlidfen Stechte hatten fid) entroidelt aus Drei

urfprünglidjen Oributoerhältniffen, Denen alle Sürger Des

Deutfchen Steidjes in höherm ober geringem SJtafee unter»
roorfen roaren: Oer fianbesfe err befaf] feine eigenen
Slbgaben, Der ©eriefetsfeerr feine eigenen; fchliefelid)
auch nod) Der ©runbfeerr. 3m Stühmittelalter fcfeon

oerflochten fich biefe Drei ©eroalten in Der mannigfachften
SBcife. SB er alle Drei in feinen öänben hatte, Der roar Der
SJtächtigfte; Dem gegenüber ftanD Der ilntertane im ein»
fachften Serhältnis. Oem gegenüber liefe fich allenfalls
eine Sereinfacfeung Der Slbgabenredjnung Durchführen. Ooch!
Diefer Sali beftunb fo3ufagen nirgenDs. ©croölmlid) fteuerte
ein §of exftlich Dem ©runbbefifeer, ber irgenbein grofeer
SlDliger roar. Sobann befafe er einen eigenen £>errn, Der
bie niebere, einen anbern, ber bie hohe ©ericfetsbarleit befafe.
Stufeerbem roar er gehntpflichtig : llrfprünglich an bie fiirdje;
Der 3efenten rourbe aber roie ein SB ertpapier gehanbhabt
unb befanb fiel) in ben meiften Sällen gar nicht mehr in ben
Öänben Der urfprünglid;en Sefifeerin. Sd)liefelid) forberte
auch ber fianbesherr feine Steuern. 3e nachbem nun ein fiof,
eine Stabt, ein ©ebiet oon Den ©runb3infen, bem Sehnten,
ber niebern, ber hohen ©erichtsbarleit ober gar ber lanbes»
herrlichen ©eroalt befreit roar, um fo freier roar er. Oas
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„Wartet nur ab Ihr werdet dann schon

sehen, wie es das Fräulein von Riedberg gut
mit Euch meit."

Aber Hans schien keineswegs überzeugt: er

machte sich daran, ein Gartenbeet umzugraben.
Heftig stach er in die mürbe Erde und pfiff ein

Sätzlein aus einem Gassenhauer vor sich hin.
Schließlich sah er dem Besuch doch mit einer

gewissen Spannung entgegen. Er schaute im
Geiste das Fräulein Riedberg, einmal als holde
Märchenprinzessin, wie sie eintrete, strahlend in
jugendlicher Schönheit, angetan mit lichtem Ge-

wände, wie sie bei guter Laune ein wenig schäckern,

dann wieder dem Blick entschwinden werde. Oder
wiederum schwebte ihm das Bild einer Königin
vor. einer gestrengen Herrin, die forschende, ver-
nichtende Blicke nach den mit allerlei Makel Be-
ladenen schleudern werde. Er wappnete sich schon

gegen Vorwurf und Mahnung: „So hat Eine
gut reden, die immer bekam, was sie brauchte
und wollte, die nie einen vernünftigen Grund
wußte, die zehrende Gewalt des Neides, der un-

gestillten Begehrlichkeit zu spüren."
Eine Frage nahm ihn zum voraus besonders

in Beschlag: „Warum nimmt sich dieses Fräulein
die Mühe, uns aufzusuchen, sich um unsereinen zu

bekümmern... Sie wird angestellt, bezahlt sein

dafür... Hätte es doch nicht nötig, wenn sie so

reich und vornehm ist... also ist es nur eine Grille
von ihr... Wunderlichkeit, wie man's an Herren-
leuten gewohnt ist."

sSchluß folgt in nächster Nummer.)

»»>

Steuerverhältnisse als Ursachen des

Bauernkrieges von 1653.
Benutzte Hauptquelle: Hans Bögli: Der bernische Bauernkrieg in den

Jahren 1641 und 1653.

Von A. Funkhäuser.
Der schweizerische Bauernkrieg von 1653 stellt eine

konservative Revolution dar, indem er keine andern Ziele
kennt als die Wiederherstellung früherer Zustände, oder
negativ gesagt: Aufhebung von mißliebigen Neuerungen,
die das wirtschaftliche Leben der Bauernschaft schwer be-
drückten. Die Staatsentwicklung bewegte sich von der
Demokratie weg einer immer stärker ausgeprägten Aristo-
kratie entgegen. Aber sie war noch im Fluß, das System
erst im Entstehen, nicht mit allen seinen Folgen ausgebildet.
Es konnte darum keine Rede sein von einer revolutionären
Partei, die dem bankrotten Staatssystem gegenüber Kritik
und Verurteilung übte und ihre Kräfte für eine neue Staats-
und Eesellschaftstheorie einsetzte. Es könnte daher nichts
Verfehlteres geben, als die heutigen Bauernerhebungen in
Rußland oder die Kämpfe des französischen Landvolkes vor
hundert Jahren mit derjenigen von 1653 auf eine und die-
selbe Linie zu fetzen. Denn diese steht gegen jede Neuerung,
jene wollen radikalen Fortschritt. Wenn Frankreich und
Rußland als abgelebte Staaten zusammenbrachen vor dem

Sturm der Massen, so widerstanden die eben erst erstarken-
den Aristokratensysteme in der Schweiz damals erfolgreich
den Bauern und brachten eine anderthalbhundertjährige
Friedhofruhe über das Land. So grundverschieden ver-
laufen Revolutionen, die sich am Anfangsstadium eines

e. tie Stout?, Sent f: »ewuinlerung.

—»»»

neuen Staatssystems gegen dessen Dasein erheben, gegen-
über jenen, die das System in seinem überreifen Alter zu
stürzen bestimmt sind. Diese Tatsache ist eine Naturnotwen-
digkeit. Das Gelingen der „konservativen Revolution" da-
gegen wäre eine Sinnwidrigkeit.

„Inwiefern wurden die damaligen Steuerverhältnisse
zu Ursachen der Revolution?"

Die obrigkeitlichen Rechte hatten sich entwickelt aus drei
ursprünglichen Tributverhältnissen, denen alle Bürger des
deutschen Reiches in höherm oder geringerm Maße unter-
worsen waren: Der Landesherr besaß seine eigenen
Abgaben, der Eerichtshèrr seine eigenen: schließlich
auch noch der Grundherr. Im Frühmittelalter schon

verflochten sich diese drei Gewalten in der mannigfachsten
Weise. Wer alle drei in seinen Händen hatte, der war der
Mächtigste: dem gegenüber stand der Untertane im ein-
fachsten Verhältnis. Dem gegenüber ließ sich allenfalls
eine Vereinfachung der Abgabenrechnung durchführen. Doch
dieser Fall bestund sozusagen nirgends. Gewöhnlich steuerte
ein Hof erstlich dem Grundbesitzer, der irgendein großer
Adliger war. Sodann besaß er einen eigenen Herrn, der
die niedere, einen andern, der die hohe Gerichtsbarkeit besaß.
Außerdem war er zehntpflichtig: Ursprünglich an die Kirche:
der Zehnten wurde aber wie ein Wertpapier gehandhabt
und befand sich in den meisten Fällen gar nicht mehr in den
Händen der ursprünglichen Besitzerin. Schließlich forderte
auch der Landesherr seine Steuern. Je nachdem nun ein Hof,
eine Stadt, ein Gebiet von den Grundzinsen, dem Zehnten,
der niedern, der hohen Gerichtsbarkeit oder gar der landes-
herrlichen Gewalt befreit war, um so freier war er. Das
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gartäe äRittetalter mar ootter Seftrebungen, fid) oon ein»

getneit biefer (Seroaltert 311 befreien, fei es buret; ßosfauf,
fei es burcb- ©eroalt. 3n ben altermeiften gälten mißlangen
bie 23 er fu che ber Sauernfdjafi auf bem ßanbe. Die Schroder
unb ûjre Serbünbeten ftehen init ibren ©rfotgen rein ats
ein 2Bunber ba. ©ans anbers bei ben Stäbten. Seinabe ein
oottes Daufenb 0011 ibnen machten fret) reidjsfrei; b. If. fie
brachten alle über ibnen ftetjenben öffentlichen ©etoaltert
burcb oietbunbertiäbrige Sotitit nad) unb nadj an fid).

21b er mehr als bas: Sie eigneten fieb bie ©eroalten über
airbere Stäbte unb ßanbfdjaften an. StRan fpridjt gerootm»
lidj oon ßanberroerbungen Sems ober 3üridjs, ohne ben
materiellen 3nhatt biefer ©rroerbungen 3U tennen. ©s tjanbette
fid) ftets um bie brei ©runbgeroalten. 21ls man 3- 23. Oefter»
reich ben D burg au roegnatjm unb fdjliehlidj als fRedjtsnadj»
folger bes fjergogs anerfannt tourbe, ba ertoarb man Durch»

aus niebt alte Sechte über bie game ßanbfchaft, fondent nur
bie ben Oefter reichern gehörigen. Die niebere ©erichtsbar»
teit 3. 23. blieb bis 311m Uebergang oon 1798 in ben Sänben
oon 69 tleinen geiftlidjen unb roeltlidjen Serren. Die hohe
©eridftsbarïcit ertoarb man erft 39 3abre nadj ber ©robe»

rung: 1499 im Sasler grieben.
©enau fo ging es bei jeber ©roberung 31t. gaft attc

Stäbte, bie Sern ertoarb, batten fid) fd)on oorher greibeiten
erroorben, bie Sern nidjt anhaften burfte. 21uf bem ßanbe
fetbft befafi bie Stabt oietfadj nur bie tanDesberrlidje ©e=
toalt unb bas bobe ©eridjt, roährenb nieberes ©eriebt unb
©runbherrfdjaft in ber Sanb oon ehtgelnen Satrigiern tagen:
©in ©rbe biefer klaffe aus ber grauen Sergangenbeit.

Die Stäbte betrachteten atfo mit biftorifdjer ©etaffen»
beit unb Selbftoerftänblidjteit ibre Se et) te über bas ßattb,
genau fo roie ber Sefiher eines beutigen Sßerttitels feine
3insanfpriict;e ats felbftüerftänblidj betrachtet. Sie am fiten,
bah fo unb fo oiete Söfe im ßanbe Der Stabt fetter grunb»
3inspftid)tig toaren. 2fnbere toaren es nicht. 2tnbere fdjlieh=
lid) an einen Surger prioat. Den fdjütjte 3toar Die Stabt
in feinem ÜRedjfe, fatts er ftagte, fonft ging es ben Staat
nichts an. gerner toufeie man, in roetchen ©ebieten Die

Stabt bas niebere ©eriebt fetbft leitete, unb in roelchcm ein
33riuater Dies tat.

Das 9ted)t 3Utn Steuerbe3ug, aus ber ßanbesbobeit
abgeleitet, ertoarb Sern beifpietsroeife im 3abr 1415, toie
bie Urïunbe con König Sigismunb bezeugt. SCRit biefem
fHecbte ftanb fie nun fämttidjen ©emeinben bes ßanbes im
gleichen Serbältnis gegenüber: 3m Serbältnis bes ßanbes»
berrn. Sie übte es anfangs nadj altem Sraud) aus: Sie
befragte bas Sott um feine SReinung. Steift fat>en Die ©e»
meinben bie ©rünbe ber Säte ats plaufibel an unb fagten 311.

©s tag nun natürlich im Seftreben Der Stabt, biefe Steuer»
uniform als 3beat unb Sorm bes Segierungsoerbättniffes
311 betrachten unb bie aus ben brei ©runboerhättniffen ftarn»
roenben Ungteidjbeiten gegenüber ben einseinen ©ebieten
unb Untertanen im Sinn ber Steuereinheit aus3ugfeidjen.
Diefem Seftreben entgegen ftanben nun aber bie in geroiffer
5infid>t autonomen ©emeinben, an ihrer Spihe oft eingetne
Satrigier ober ooltfreie Sauern; befoitbers aber bie prtoi»
legierten /Stäbte, bie fid) ïeinesfalts auf bie Stufe Der
ßanbgemeinben htnunterbrüden liehen. 2tuherbem fiel es
bei Stabt nidjt ein, ohne Sot beftetjenbe 2tbgaben aufgu»
heben. Stan rooltte oietmehr Die alten beftetjen taffen unb
neue, einheitliche ba3U befit)eu.

Sadj ber ^Reformation brachte Sern 3. S. ben Seft
bes ber Kirdje oerbliebenen Horn» unb ÏBeimebntels in
feinem ©ebiet an fid). Sern, flugern, 3üridj, Safet, Solo»
ihurn, Sdjaffhaufen führten ein Saig» unb Suloermonopot
ein. Diefe inbireïten Steuern erroiefen fidj ats fehr be»

gueni sum ßdnauffdjrauben, ohne bah bie Seoötlerung 3U=

nächft Die 2lbgabe all3ufehr fühlte. Dafür mürben fie fpäter
allgemein empfunden, als fie mirftidj brüdten. So lange
indes bie Seoötterung bas Steuerreferenbum hefah, mar

bie ©efahr, bah bie Schraube 3U fehr angesogen loerDe,
nicht atl3u groh.

©s jeigten fidji nun aber fteigenbe Seftrebungen ber
içjerrfdjenben, bas Soit aus3ufchalten unb immer fetbftän»
biger 3U regieren. Der ©tjronift Stettter ift betannt als
Urheber bes 213ortes: „Der gmatt ghört ben roifen, unb nit
ben unge3empten büffeln". Die „mifen" fragten im Sern
nod) 1565 bie ßanbfchaft an, ob ber Sunb mit grantreild)
genehm fei. Das Sott oerroarf. Der Sunb unterblieb.
1570 oerseichnet ßujern einen Sufftanb ber Sauern im
21mt Sotenburg. Der ©runo mar eine neue Steuerauflage.
Sern feinerfeits oermanbette 1586 bas „Seisgelb", eine
2Irt Stititärpflichterfahfteuer, in eine ftänbige Serpflidjtung
ber ©emeinben. ©s rourbe beftimmt, Dah für ieben „reifen»
ben" 2Ius3üger 3roötf Sfunb erhoben mürben, unD 3roar
brei Stonate 3um ooraus. Das ©etb füllte in ben obrig»
fettlichen Scblöffern cermahrt merben. Schon Damals hom»
bette man eigenmächtig-

3m breihigjährigen Kriege mürben bie Segierungen
burdj bie roachfenben Staatsausgaben ge3mungen, auf neue
Steuern 3U finnen. ©s fdjeint, bah fdjon bie ©efahr bes
Krieges fetbft Süftungsmahnahmen hercorgerufen habe,
©ine neue 2ßehr= unb Steueroortage fdjeiterte 1603 am
2Biberftanb bes Sottes. Der Serfuch' roieberholte fidj 1628.
3n; 3ahr 1641 fudjte nun aber bie ^Regierung bie notroen»
bige ginan3ierung unb ba3U eine 2Behrreform mit allen
Siitteln burchsubrüden. Die Setruten foltten in 3ufunft
Der SRannfchaft nach ausgehoben merben, ftatt toie bisher
ben geuerftätten nadj'. gerner gebadjte man oom SRilis»
fpftenx 3um ftehenben §eer über3ugehen, um ben ©rensbienft
beffer 3U oerfehen. 3u biefem 3med erging ein Rontribu»
tionsmanbat an alte ßanboögte sur ©rhebung einer Ser»
mögensfteuer. Sie foltte 1 %o betragen. Sod) muhte man
bas ßanboott mit Danbfdjuhen anfaffen: ©s rourbe Selbft»
einfehähung beftimmt, auherbem eine untontrotlierte 2tb=
nähme Des Setrages. Sei Unterfdjlagung beftunb freilich
eine Suhe oon 10 %o. grembe, bie fidji im ßanbe aufhielten,
fottten eine ßopffteuer oon 8 Sahen entrichten. Die Ser»
orbnung rourbe oon ber ttanset oertünbet. Der erfte Dermin
gur Segahtung roar ber erfte SRai bes 3at)res. Die Dauer
Der 2tuftage roar nicht beftimmt.

Die golge roar eine roitbe ©rregung bes gangen Staats»
gebietes oom ©enferfee bis Srugg. ©injelne ©emeinben
3ögerten, anbere begahtten nur unter fRettamationen. 3m
obern ©mmental rottete fid) bas Sott gufammen unb ftrömte
3U Daufenben oor Dhun, um einen oom ßanboogt gefange»
nen ßanbmann 3U befreien, ©ibgenöffifdje Soten oermittetten
nad) brei SRonate langen 213irren. 2tus ben ülagepuntten,
bie Die Sauern in Sern oorbradjten, ift erfichttict), bah bie

falfdjt Steuerpotitit Der ^Regierung bie jçjaupturfadje bes
21ufrut)rs roar. Das Soif oerlangte bie 2tufhebung ber
Neuerung, ba man bodj fd)on bas fReisgelD habe. 2tud)
fürchtete man eine Serfdjteuberung ber Seträge. Stau hatte
fein Kontrollrecht. 2Bas man am meiften halte, roar bie
gurdjt oor Der Dauer ber 2luftage. 2Ius biefem ©runbe
hatte ein Sauerntag in ßangnau ohne roeiteres jebe 3at)tung
oerfagt. 3n Dt;un liehen fidji iljre Deputierten inbeffen,
über3eugen, bah bie fteine fieiftung im Sergleich' mit Deutfch»
tanbs Kriegsunglüd nidjts bebeute. Die ^Regierung be»

fdjränfte bie 2tuftage auf fedjs 3ahre, roagte aber in ber
gotge bie Seträge nicht ein3U3iehen. Sie hätte lernen tonnen,
bah ber ©runb bes Scheiterns im SRihtrauen bes Sottes
lag, unb bah Die erfte SRahnatjme 3ur Durchführung oon
^Reformen bie 2Biebergeroinnung bes Sottes hätte fein
müffeu. 2tber nirgenbs geigt fidj Deutlicher, bah ein fRedjts»
oerhättnis im ©runbe nur ein ausgeglichenes 2Rad)toerf)ätt=
nis ift, ats in ben Serhanblungen groifdjen 9Räd)tigen unb
Schroadjen. 2Bahres fRedjt herrfcht nur unter ©Ieichberech»
tigten. Unb hier ftunben Herren oon ©ottes ©nahen Den

Untertanen gegenüber, bie nach erhöhten 3 n0 eftän ö n iffen
oor bent Safe tnien unb um Serjeitjung flehen muhten. Das
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ganze Mittelalter war voller Bestrebungen, sich von ein-
zelnen dieser Gewalten zu befreien, sei es durch Loskauf,
sei es durch Gewalt. In den allermeisten Fällen mißlangen
die Versuche der Bauernschaft auf dem Lande. Die Schwyzer
und ihre Verbündeten stehen init ihren Erfolgen rein als
ein Wunder da. Ganz anders bei den Städten. Beinahe ein
volles Tausend von ihnen machten sich reichsfrei,' d.h. sie

brachten alle über ihnen stehenden öffentlichen Gewalten
durch vielhundertjährige Politik nach und nach an sich.

Aber mehr als das: Sie eigneten sich die Gewalten über
andere Städte und Landschaften an. Man spricht gewöhn-
lich von Landerwerbungen Berns oder Zürichs, ohne den
materiellen Inhalt dieser Erwerbungen zu kennen. Es handelte
sich stets um die drei Grundgewalten. Als man z. B. Oester-
reich den Thurgau wegnahm und schließlich als Rechtsnach-
folger des Herzogs anerkannt wurde, da erwarb man durch-
aus nicht alle Rechte über die ganze Landschaft, sondern nur
die den Oesterreichern gehörigen. Die niedere Gerichtsbar-
keit z. B. blieb bis zum Uebergang von 1798 in den Händen
von 69 kleinen geistlichen und weltlichen Herren. Die hohe
Gerichtsbarkeit erwarb man erst 39 Jahre nach der Erobe-
rung: 1499 im Basler Frieden.

Genau so ging es bei jeder Eroberung zu. Fast alle
Städte, die Bern erwarb, hatten sich schon vorher Freiheiten
erworben, die Bern nicht antasten durste. Auf dem Lande
selbst besaß die Stadt vielfach nur die landesherrliche Ge-
walt und das hohe Gericht, während niederes Gericht und
Grundherrschaft in der Hand von einzelnen Patriziern lagen:
Ein Erbe dieser Klasse aus der grauen Vergangenheit.

Die Städte betrachteten also mit historischer Gelassen-
heil und Selbstverständlichkeit ihre Rechte über das Land,
genau so wie der Besitzer eines heutigen Werttitels seine
Zinsansprüche als selbstverständlich betrachtet. Sie wußten,
daß so und so viele Höfe im Lande der Stadt selber gründ-
zinspflichtig waren. Andere waren es nicht. Andere schließ-

lich an einen Burger privat. Den schützte zwar die Stadt
in seinem Rechte, falls er klagte, sonst ging es den Staat
nichts an. Ferner wußte man, in welchen Gebieten die
Stadt das niedere Gericht selbst leitete, und in welchem ein
Privater dies tat.

Das Recht zum Steuerbezug, aus der Landeshoheit
abgeleitet, erwarb Bern beispielsweise im Jahr 1415, wie
die Urkunde von König Sigismund bezeugt. Mit diesem
Rechte stand sie nun sämtlichen Gemeinden des Landes im
gleichen Verhältnis gegenüber: Im Verhältnis des Landes-
Herrn. Sie übte es anfangs nach altem Brauch aus: Sie
befragte das Volk um seine Meinung. Meist sahen die Ge-
meinden die Gründe der Räte als plausibel an und sagten zu.
Es lag nun natürlich im Bestreben der Stadt, diese Steuer-
uniform als Ideal und Norm des Regierungsverhältnisses
zu betrachten und die aus den drei Erundverhältnissen stam-
wenden Ungleichheiten gegenüber den einzelnen Gebieten
und Untertanen im Sinn der Steuereinheit auszugleichen.
Diesem Bestreben entgegen standen nun aber die in gewisser
Hinsicht autonomen Gemeinden, an ihrer Spitze oft einzelne
Patrizier oder vollsreie Bauern: besonders aber die privi-
legierten .Städte, die sich keinesfalls auf die Stufe der
Landgemeinden hinunterdrücken ließen. Außerdem fiel es
der Stadt nicht ein, ohne Not bestehende Abgaben aufzu-
heben. Man wollte vielmehr die alten bestehen lassen und
neue, einheitliche dazu besitzen.

Nach der Reformation brachte Bern z.B. den Rest
des der Kirche verbliebenen Korn- und Weinzehntels in
seinem Gebiet an sich. Bern, Luzern, Zürich, Basel, Solo-
thurn, Schaffhausen führten ein Salz- und Pulvermonopol
ein. Diese indirekten Steuern erwiesen sich als sehr be-
guem zum Hinaufschrauben, ohne daß die Bevölkerung zu-
nächst die Abgabe allzusehr fühlte. Dafür wurden sie später
allgemein empfunden, als sie wirklich drückten. So lange
indes die Bevölkerung das Steuerreferendum besaß, war

die Gefahr, daß die Schraube zu sehr angezogen werde,
nicht allzu groß.

Es zeigten sich nun aber steigende Bestrebungen der
Herrschenden, das Volk auszuschalten und immer selbstän-
diger zu regieren. Der Chronist Stetster ist bekannt als
Urheber des Wortes: „Der gwalt ghört den wisen, und nit
den ungezempten büffeln". Die „wisen" fragten in Bern
noch 1565 die Landschaft an, ob der Bund mit Frankreich
genehm sei. Das Volk verwarf. Der Bund unterblieb.
1570 verzeichnet Luzern einen Aufstand der Bauern im
Amt Notenburg. Der Grund war eine neue Steuerauflage.
Bern seinerseits verwandelte 1586 das „Reisgeld", eine
Art Militärpflichtersatzsteuer, in eine ständige Verpflichtung
der Gemeinden. Es wurde bestimmt, daß für jeden „reifen-
den" Auszüger zwölf Pfund erhoben würden, und zwar
drei Monate zum voraus. Das Geld sollte in den obrig-
keitlichen Schlössern verwahrt werden. Schon damals han-
delte man eigenmächtig.

Im dreißigjährigen Kriege wurden die Regierungen
durch die wachsenden Staatsausgaben gezwungen, auf neue
Steuern zu sinnen. Es scheint, daß schon die Gefahr des
Krieges selbst Rüstungsmaßnahmen hervorgerufen habe.
Eine neue Wehr- und Steuervorlage scheiterte 1603 am
Widerstand des Volkes. Der Versuch wiederholte sich 1628.
In: Jahr 1641 suchte nun aber die Regierung die notwen-
dige Finanzierung und dazu eine Wehrreform mit allen
Mitteln durchzudrücken. Die Rekruten sollten in Zukunft
der Mannschaft nach ausgehoben werden, statt wie bisher
den Feuerstätten nach. Ferner gedachte man vom Miliz-
system zum stehenden Heer überzugehen, um den Grenzdienst
besser zu versehen. Zu diesem Zweck erging ein Kontribu-
tionsmandat an alle Landvögte zur Erhebung einer Ver-
mögenssteuer. Sie sollte 1 °/oo betragen. Noch mußte man
das Landvolk mit Handschuhen anfassen: Es wurde Selbst-
ernschätzung bestimmt, außerdem eine unkontrollierte Ab-
nähme des Betrages. Bei Unterschlagung bestund freilich
eine Buße von 10 o/m. Fremde, die sich im Lande aufhielten,
sollten eine Kopfsteuer von 8 Batzen entrichten. Die Ver-
ordnung wurde von der Kanzel verkündet. Der erste Termin
zur Bezahlung war der erste Mai des Jahres. Die Dauer
der Auflage war nicht bestimmt.

Die Folge war eine wilde Erregung des ganzen Staats-
gebietes vom Gensersee bis Brugg. Einzelne Gemeinden
zögerten, andere bezahlten nur unter Reklamationen. Im
obern Emmental rottete sich das Volk zusammen und strömte
zu Tausenden vor Thun, um einen vom Landvogt gefange-
nen Landmann zu befreien. Eidgenössische Boten vermittelten
nach drei Monate langen Wirren. Aus den Klagepunkten,
die die Bauern in Bern vorbrachten, ist ersichtlich, daß die
falsche Steuerpolitik der Regierung die Hauptursache des
Aufruhrs war. Das Volk verlangte die Aufhebung der
Neuerung, da man doch schon das Reisgeld habe. Auch
fürchtete man eine Verschleuderung der Beträge. Man hatte
kein Kontrollrecht. Was man am meisten haßte, war die
Furcht vor der Dauer der Auflage. Aus diesem Grunde
hatte ein Bauerntag in Langnau ohne weiteres jede Zahlung
versagt. In Thun ließen sich ihre Deputierten indessen
überzeugen, daß die kleine Leistung im Vergleich mit Deutsch-
lands Kriegsunglück nichts bedeute. Die Regierung be-
schränkte die Auflage auf sechs Jahre, wagte aber in der
Folge die Beträge nicht einzuziehen. Sie hätte lernen können,
daß der Grund des Scheiterns im Mißtrauen des Volkes
lag, und daß die erste Maßnahme zur Durchführung von
Reformen die Wiedergewinnung des Volkes hätte sein
müssen. Aber nirgends zeigt sich deutlicher, daß ein Rechts-
Verhältnis im Grunde nur ein ausgeglichenes Machtverhält-
nis ist, als in den Verhandlungen zwischen Mächtigen und
Schwachen. Wahres Recht herrscht nur unter Eleichberech-
tigten. Ilnd hier stunden Herren von Gottes Gnaden den
Untertanen gegenüber, die nach ertrotzten ^Zugeständnissen
vor dem Rate knien und um Verzeihung flehen mußten. Das
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Die berniscbe Odmgeldkammer. — Had) dem Oclflemälde uon 3ob

Jim Cifcbc links liljt 3. $. u. Wattenioyl, „Umgeldner uon Burgern

gefdjab 311 ©frngften des Sabres 1641. Urtier den ftnienben
befanden fié oerfdjiebene Srübrer 001t 1653: Uli ©alli non
©ggiwil (ober (Signait), ©briften 3immermann oon Steffis»
bnrg.

211s nun Der breibigjäbrige itrieg 1648 bu ©nbe ging,
brad) bie grobe Ärifis über bas Band. ©s 3eigte fid), dab

- I

©et 3?e&tut.
Sagebucbölätter eines Offiziers oon CT a i e t an 23 inj.

; SßierteT Sag.

Obfchon id) mir oorgenommen babe, mein Unrecht
t$füfilier Meingart gegenüber roieber gutzumachen, babe id)
ibn beute morgen oon neuem tadeln müffen. Sdjon nacö
der erften 21rbeitsftunbe tarn er toie ein Mädchen bu mir
unb tlagte über 5topfroeb und Itebelteit. ©s ift gan3 Mar,
bab id) ibm Schwäche unb Meibifdjteit oorroarf, diesmal
mit ©echt, unb baf; id) ibn unbarmbeqig wieder 3ur 21rbeit
fdjidte. ©in biseben 51 opfweh bat nod) feinen Menfdjen
getötet, unb gar ein Sotbat fümmert fid) nid)t barum.

3d) babe in ber Sbeorieftunbe mit beut 3age gerade
biefen Sali befptodjen. 3d) fetzte ben jungen Beuten aus»
einander, baf; es für einen Solbaten eine 3d; an De fei,

wegen bes fleinften Unwohlfeins ins Slranfenzimmer 311

rennen. „Der Solbat ift $err über jede Slranflfeit," fubr
id) in meinem ©ortrage fort. „Menn ein Unwoblfein, ein
Sd),mer3 an ibn fommt, fo fdjüttelt er fid) unb benft nid)t
daran. 9tur SB eib er beulen bei jedem 5trit;lein unb Stid)
lein. 3d)' will nicht, baf; einer in meinem 3uge wählend
bes Sages Irani toirb. 3eber foil fid) 3ufammennebmen,
bann bält er es auf alte Salle aus bis am 2Ibenb 3ur
5tranlenunterfud)ung." Unb indem id) bie Sad)e ein wenig
ausfdjmüdte, er3äblte id) ben über biefe 21uffaffung etwas
erftaunten ©efruien, wie in meinem Bataillon ein Solbat
mit einer fdjweren Bungenentzüubung ein dreitägiges
Manöoer mitgemacht unb fid) erft nachher franf gemeldet
babe, welche rühmliche, tapfere Solbatentat jeder Rom»
pagnie ber ganjen Dioifion am ÜSnuoioerTefen mitgeteilt
tourbe. '

'

:

„3br alle follt foldfe Solbaten werben," fcblof; id)

meine Sbeorie, „bann fann bas ©aterlanb auf ©ud) Bäblen
unb 3br rechtfertigt fein ©ertrauen in ben gefäbrlidbften
Bogen!"

2Bäbrenb bie Unteroffiziere bie Solbaten wieber zur
21usbilbung führten, fpaziertc id) im bellen Sonnenfd)eine
ein paarmal ben CÊacrgierplatg auf unb ab', immer noch er»

füllt oon meiner Unterrid)tsftunbe, bie mir oorjüglicb ge»

W'efen 3U fein fchien. ©s freute mid) ungemein, auf ganz
allgemeine, inbirefte Meife bem Süfilier Meingart bie

Dürer, âoldarbeiter in Dürnberg, im Biftorifcben iPufeum in Bern.
561", redjts dauon 3ob. iDUllcr, „Böspfennigcr uo Burgere 1661".

ber Staat ibr nicht gemachfen war. ©r permochte bie ©eoo»
lution nid)t 3U oerbinbern; denn .er überfebaute bie ©erhält»
niffe nidjt. Menn er ber (Bewegung 55err würbe, fo oer»
banft er es ber brutalen (5 e toalt unb ben innern Mider»
fprücben bes 21ufftanbes, an benen biefer f(heiterte.

(Sdjlub folgt.)

Beoiten gelefen zu haben, ohfdjon id) mir biefe Sreube nidjt
redjt 3U erflären wuf;te, war biefer junge, feböne Menfth
mir bod) in biefen zwei Sagen fo febr ans 5>er3 gemachten,
baff es mir unmöglidji fdjien, auch; nur eine Stunde lang
bei feiner 2Ibwefenbeit ben 3ug 3U unterridjfen.

2Iber es muf; mir fdjon möglich fein, benn feit beute
nachmittag liegt er fiebernd im 5tran!en3immer. ©r fiel
3ufammen, als id) feine Haltung mir aufab- 2lls ich 311

ihm trat, fragte idji gleich nach feinem Befinden, worauf
er taofer antwortete, es werbe fdjon geben. 2Iber fein fdjönes
Mäbcbengeficbt war gan3 blab unb bie 2Iugen glänzten fo
feucht unb grob, bob id) erfdjraï. Raunt dab er eine Minute
ftilleftanb, trat ihm in fdjweren Stopfen ber belle Sdjweib
auf bie Stirne. Unb bann, auf einmal, fiel er wie ein Rloi;.
3d) ïann nicht fagen, wie mir in jenem fdjredlidjen 2Iugen=
btief 3umute war. 3d)' met'b nur, bab mid) ein Schwindel
padte, fo bab id)' rafd) einige befreiende Schritte inadjen
mubte. Dann aber wanbte id) mid) 3U bem leblofen 51örper,
öffnete ben engen fragen bes SBaffenroefes unb legte ben

fdjönen 3iitigIings!opf in bie 2lrme bes herbeigeeilten 5tor»

porals, nadjbem id) ihm bas 51äppi abgenommen butte.
2ßas foil id) nod) weiterer3äblen? Die Sanität tarn unb
trug ben armen 9Kenfd)en ins 5tran!en3immer. Unb brunten
auf bem ©rerzterplal; ging bie 2Irbeit weiter, als ob nichts
gefdjeben wäre. 9Jîir aber 30g es bie 51et)Ie 3ufammen unb
bas fdjwere ©efübl einer groben Sdjulb brüdte mich' nieder.
Meine Sbeorieftunbe !am mir in ben Sinn und plötzlich
fdjien mir alles oerïebrt, was id) gefagt hatte.

©s ift nicht wahr, man barf bie Menfdjen nidjt bis
3um Beizten auf dem ©laue behalten! Sonft fterben fie
einem weg. 2ßenn bod) nur der 2Ir3t wübte, was bem
Siebernben fehlt! Diefe grauenhafte Ungemibbeit reibt mich

auf. 2Benn SBeingart fterben würbe! ©s wäre meine Schuld
und ich dürfte mein Bebtag nicht mehr froh fein. 2BeId)
fdjwere ©erantwortung laftet auf einem ïleinen Beutnant!

Sünfter Sag.
Süfilier 2B ein g art fiebert weiter, ©r hatte eine fdjwere

9tad)t. Der Sßäcbter fagt mir, bab er in wirren ©Sorten
oon ©ater unb Mutter, oon feinem See unb den weihen
Schwänen, oon hundert feinen Südjern mit goldenen
Schnitten phantafiert habe. Meingart ift Student der ©btlo»
fopbie, SBeingart ift ©farrersfobn. Das weib ich' feit beute
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Vie bernische Ovmgeiakammer. — Nach clem Oelgemâlcle von Job

Km Lische links sitzt I. 5. v. WMtemvpI, „llmgelclner von kurgon

geschah zu Pfingsten des Jahres 1641. Unter den Knienden
befanden sich verschiedene Führer von 1653: M Galli von
Eggiwil (oder Signau), Christen Zimmermann von Steffis-
bürg.

Als nun der dreißigjährige Krieg 1648 zu Ende ging,
brach die große Krisis über das Land. Es zeigte sich, daß

»»» - >

Der Rekrut.
Tagebuchblätter eines Offiziers von Cajet an B i nz.

O Vierter Tag.
Obschon ich mir vorgenommen habe, mein Unrecht

Füsilier Weingart gegenüber wieder gutzumachen, habe ich

ihn heute morgen von neuem tadeln müssen. Schon nach
der ersten Arbeitsstunde kam er wie ein Mädchen zu mir
und klagte über Kopfweh und Uebelkeit. Es ist ganz klar,
daß ich ihm Schwäche und Weibischkeit vorwarf, diesmal
mit Recht, und daß ich ihn unbarmherzig wieder zur Arbeit
schickte. Ein bischen Kopfweh hat noch keinen Menschen
getötet, und gar ein Soldat kümmert sich nicht darum.

Ich habe in der Theoriestunde mit dem Zuge gerade
diesen Fall besprochen. Ich sehte den jungen Leuten aus-
einander, daß es für einen Soldaten eine Schande sei,

wegen des kleinsten Unwohlseins ins Krankenzimmer zu
rennen. „Der Soldat ist Herr über jede Krankheit," fuhr
ich in meinem Vortrage fort. „Wenn ein Unwohlsein, ein
Schmerz an ihn kommt, so schüttelt er sich und denkt nicht
daran. Nur Weiber heulen bei jedem Kritzlein und Stich-
lein. Ich will nicht, daß einer in meinem Zuge während
des Tages krank wird. Jeder soll sich zusammennehmen,
dann hält er es auf alle Fälle aus bis am Abend zur
Krankenuntersuchung." Und indem ich die Sache ein wenig
ausschmückte, erzählte ich den über diese Auffassung etwas
erstaunten Rekruten, wie in »reinem Bataillon ein Soldat
mit einer schweren Lungenentzündung ein dreitägiges
Manöver mitgemacht und sich erst nachher krank gemeldet
habe, welche rühmliche, tapfere Soldatentat jeder Kom-
pagnie der ganzen Division am Hauptverlesen mitgeteilt
wurde. '

„Ihr alle sollt solche Soldaten werden," schloß ich

meine Theorie, „dann kann das Vaterland auf Euch zählen
und Ihr rechtfertigt sein Vertrauen in den gefährlichsten
Lagen!"

Während die Unteroffiziere die Soldaten wieder zur
Ausbildung führten, spazierte ich im hellen Sonnenscheine
ein paarmal den Exerzierplatz auf und ab', immer noch er-

füllt von meiner Unterrichtsstunde, die mir vorzüglich ge-
wesen zu sein schien. Es freute mich ungemein, auf ganz
allgemeine, indirekte Weise dem Füsilier Weingart die

vürcr, Solcisi-better in I?ürnb«rg, im historischen Museum in kern.
561", rechts ciavon Zost. Müller, „köspfenniger vo Kurgere 1S6I".

der Staat ihr nicht gewachsen war. Er vermochte die Revo-
lution nicht zu verhindern: denn er überschaute die Verhält-
nisse nicht. Wenn er der Bewegung Herr wurde, so ver-
dankt er es der brutalen Gewalt und den innern Wider-
sprüchen des Aufstandes, an denen dieser scheiterte.

(Schluß folgt.)

Leviten gelesen zu haben, obschon ich mir diese Freude nicht
recht zu erklären wußte, war dieser junge, schöne Mensch
mir doch in diesen zwei Tagen so sehr ans Herz gewachsen,
daß es mir unmöglich schien, auch nur eine Stunde lang
bei seiner Abwesenheit den Zug zu unterrichten.

Aber es muß mir schon möglich sein, denn feit heute
nachmittag liegt er fiebernd im Krankenzimmer. Er fiel
zusammen, als ich seine Haltung mir ansah. Als ich zu
ihm trat, fragte ich! gleich nach seinem Befinden, worauf
er tavfer antwortete, es werde schon gehen. Aber sein schönes
Mädchengesicht war ganz blaß und die Augen glänzten so

feucht und groß, daß ich erschrak. Kaum daß er eine Minute
stillestand, trat ihm in schweren Tropfen der helle Schweiß
auf die Stirne. Und dann, auf einmal, fiel er wie ein Klotz.
Ich kann nicht sagen, wie mir in jenem schrecklichen Augen-
blick zumute war. Ich weiß nur. daß mich ein Schwindel
packte, so daß ich rasch einige befreiende Schritte machen

mußte. Dann aber wandte ich mich zu dem leblosen Körper,
öffnete den engen Kragen des Waffenrockes und legte den
schönen Jünglingskopf in die Arme des herbeigeeilten Kor-
porals, nachdem ich ihm das Käppi abgenommen hatte.
Was soll ich noch weitererzählen? Die Sanität kam und
trug den armen Menschen ins Krankenzimmer. Und drunten
auf dem Exerzierplatz ging die Arbeit weiter, als ob nichts
geschehen wäre. Mir aber zog es die Kehle zusammen und
das schwere Gefühl einer großen Schuld drückte mich nieder.
Meine Theoriestunde kam mir in den Sinn und plötzlich
schien mir alles verkehrt, was ich gesagt hatte.

Es ist nicht wahr, man darf die Menschen nicht bis
zum Letzten auf dem Plane behalten! Sonst sterben sie
einem weg. Wenn doch nur der Arzt wüßte, was dem
Fiebernden fehlt! Diese grauenhafte Ungewißheit reibt mich

auf. Wenn Weingart sterben würde! Es wäre meine Schuld
und ich dürfte mein Lebtag nicht mehr froh sein. Welch
schwere Verantwortung lastet auf einem kleinen Leutnant!

Fünfter Tag.
Füsilier Weingart fiebert weiter. Er hatte eine schwere

Nacht. Der Wächter sagt mir, daß er in wirren Worten
von Vater und Mutter, von seinem See und den weißen
Schwänen, von hundert feinen Büchern mit goldenen
Schnitten phantasiert habe. Weingart ist Student der Philo-
sophie, Weingart ist Pfarrerssohn. Das weiß ich seit heute
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